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Entwurf Staatsrat für Vernehmlassung 9.02.2022

Gesetz
über die Mediation in 
Verwaltungsangelegenheiten
(MedG)

vom [Datum]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SGS Nummern)

Neu:
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Wallis

eingesehen die Artikel 31, 32 und 42 der Kantonsverfassung;

eingesehen die Artikel 39 und 40 des Gesetzes über die Organisation der 
Räte  und  die  Beziehungen  zwischen den Gewalten  vom 28.  März  1996 
(GORBG);
eingesehen  das  Gesetz  über  das  Verwaltungsverfahren  und  die  Verwal-
tungsrechtspflege vom 6. Oktober 1976 (VVRG);
auf Antrag des Staatsrates,

verordnet:

I.

1 Allgemeine Bestimmungen

Art.  1 Form, Definition und Zweck

1 Als unabhängige Ombudsstelle in Verwaltungsangelegenheiten wird eine 
kantonale Ombudsperson eingesetzt.
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2 Die  Mediation  in  Verwaltungsangelegenheiten  ist  ein  Prozess,  bei  dem 
eine  qualifizierte  und  unabhängige  Person als  Vermittlerin  zwischen  den 
Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung dient, um Konflikten vorzubeu-
gen, einvernehmliche Lösungen zu finden und die Arbeitsweise der Verwal-
tung zu verbessern.
3 Sie hat zum Ziel:

a) Streitfälle zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern aus-ser-
gerichtlich beizulegen;

b) Konflikten  zwischen  Verwaltung  und  Bürgerinnen  und  Bürgern  vor-
zubeugen oder auf eine einvernehmliche Lösung hinzuwirken;

c) zur Verbesserung der Arbeitsweise der Verwaltung beizutragen;

d) die Verwaltung zu ermutigen, gute Beziehungen zu den Bürgerinnen 
und Bürgern zu pflegen.

Art.  2 Anwendungsbereich

1 Als Verwaltung im Sinne des vorliegenden Gesetzes gelten:

a) die Kantonsverwaltung;

b) Privatpersonen und Organe privater Institutionen, soweit sie von der 
Kantonsverwaltung übertragene hoheitliche öffentlich-rechtliche Aufga-
ben erfüllen.

2 Nicht in den Tätigkeitsbereich der kantonalen Ombudsperson fallen Kon-
takte zwischen Bürgerinnen und Bürgern und:

a) dem Grossen Rat;

b) dem Staatsrat;

c) den Gerichtsbehörden;

d) den Strafverfolgungsbehörden;

e) dem Finanzinspektorat;

f) den Gemeindebehörden;

g) den anerkannten Kirchen und konfessionellen Gemeinschaften.
3 Die vorliegende Gesetzgebung über die Mediation in Verwaltungsangele-
genheiten ist  nicht  auf Streitigkeiten anwendbar,  die das Arbeitsverhältnis 
zwischen Staatsangestellten und der Kantonsverwaltung betreffen.
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2 Organisation

Art.  3 Ernennung

1 Die kantonale Ombudsperson wird vom Staatsrat  für  eine  Dauer  von 4 
Jahren ernannt.
2 Der Staatsrat kann unter Berücksichtigung der Amtssprachen des Kantons 
eine oder  mehrere Ombudspersonen ernennen oder  eine im Bereich der 
Mediation spezialisierte Einrichtung beauftragen.

Art.  4 Unvereinbarkeiten

1 Das Amt der Ombudsperson ist unvereinbar mit:

a) jeglichem öffentlichen Wahlmandat;

b) jeglicher Führungsfunktion in einer politischen Partei;

c) jeglicher Tätigkeit in der Kantonsverwaltung.

Art.  5 Abberufung

1 Die  kantonale  Ombudsperson  kann  vom  Staatsrat  abberufen  werden, 
wenn eine der Ernennungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt  ist oder ein 
anderer Grund vorliegt, der die Belassung im Amt verunmöglicht.
2 Im Falle einer Abberufung ist die Gesetzgebung über das Staatspersonal 
anwendbar.

Art.  6 Administrative Angliederung

1 Die kantonale Ombudsperson ist administrativ der Staatskanzlei angeglie-
dert.

Art.  7 Unabhängigkeit und Organisation

1 Die kantonale Ombudsperson ist in ihrer Tätigkeit unabhängig und nur dem 
Recht verpflichtet. Sie ist nicht an Weisungen anderer Behörden gebunden.
2 Sie bestimmt die Organisation zur Erfüllung ihrer Aufgaben selbst.
3 Sie verfügt über ein Globalbudget, dessen Höhe alljährlich im Rahmen der 
Verabschiedung des Staatsbudgets festgelegt wird.
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Art.  8 Aufgaben

1 Die kantonale Ombudsperson hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) sie  informiert  ratsuchende Personen über  das  Vorgehen in  Verwal-
tungsangelegenheiten;

b) sie  interveniert,  um  einem  Konflikt  vorzubeugen  oder  eine  einver-
nehmliche Lösung zu finden;

c) sie erfüllt ihre Aufgaben innerhalb angemessener Frist;

d) sie gibt  nach Abschluss der Mediation Empfehlungen zur Beilegung 
der Streitigkeiten ab.

3 Verfahren

Art.  9 Befassung

1 Die  kantonale  Ombudsperson  wird  auf  Gesuch  der  betroffenen  Person 
oder der für das Dossier zuständigen Verwaltung aktiv.
2 Die kantonale Ombudsperson nimmt keine Gesuche von Rechtsvertretern 
entgegen, die im Namen einer Drittperson tätig sind.
3 Anonyme Gesuche werden nicht behandelt.
4 Die Gesuche wirken sich nicht auf die Rechtsmittelfristen aus.
5 Die kantonale Ombudsperson kann nicht von sich aus tätig werden.

Art.  10 Amtsgeheimnis, Zeugnisverweigerungsrecht und Vertraulichkeit

1 Die kantonale Ombudsperson untersteht dem Amtsgeheimnis.
2 Die kantonale Ombudsperson verweigert in jedem verwaltungsrechtlichen, 
zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Verfahren das Zeugnis über Feststellun-
gen, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemacht hat.

Art.  11 Ausstand

1 Artikel 10 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren und die Verwal-
tungsrechtspflege (VVRG) gilt sinngemäss.
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Art.  12 Prüfung des Gesuchs

1 Vor Einreichung des Gesuchs und Mediation durch die kantonale Ombuds-
person muss die betroffene Person die üblichen Schritte zur einvernehmli-
chen Beilegung des Streitfalls bei der für das Dossier zuständigen Verwal-
tung unternommen haben.
2 Das Gesuch kann schriftlich oder mündlich gestellt werden. Dabei sind die 
Identität  der gesuchstellenden Person und der Gegenstand des Streitfalls 
anzugeben.
3 Die kantonale Ombudsperson prüft, ob und wie sie die Angelegenheit be-
handeln will.
4 Falls das Gesuch nicht in den Zuständigkeitsbereich der kantonalen Om-
budsperson fällt, kann sie die gesuchstellende Person an Dritte verweisen.
5 Die kantonale Ombudsperson ist nicht befugt, ein Gesuch zu prüfen, das 
Gegenstand eines laufenden Gerichtsverfahrens ist oder über das bereits 
rechtskräftig entschieden wurde, es sei denn, Letzteres wurde im Hinblick 
auf eine einvernehmliche Einigung vor der Ombudsperson ausgesetzt.

Art.  13 Prüfung der Angelegenheit

1 Beschliesst die kantonale Ombudsperson, die Angelegenheit zu prüfen, so 
informiert sie die Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Andernfalls erläutert sie den Parteien die Gründe dafür.
2 Sie unternimmt die notwendigen Schritte, um den Sachverhalt festzustellen 
und die Gründe des Gesuchs zu ermitteln.
3 Zur Abklärung des Sachverhalts hat die kantonale Ombudsperson jederzeit 
das Recht:

a) die Angelegenheit mit der betroffenen Person zu besprechen und ge-
gebenenfalls Dritte zu den Besprechungen einzuladen;

b) Einsicht in die von den Parteien eingereichten Unterlagen zu neh-men;

c) einen Augenschein an einer Sache oder Örtlichkeit durchzuführen;

d) ausnahmsweise Experten beizuziehen, wenn die Angelegenheit spezi-
fische Kenntnisse erfordert.

Art.  14 Ergebnis

1 Auf der Grundlage ihrer Prüfung kann die kantonale Ombudsperson:

a) der betroffenen Person die notwendigen Auskünfte erteilen und die für 
das Dossier zuständige Verwaltung darüber informieren;
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b) eine zwischen den Parteien erzielte Einigung schriftlich festhalten.
2 Falls die kantonale Ombudsperson zum Schluss kommt, dass keine Eini-
gung möglich ist,  beendet sie das Mediationsverfahren und teilt  dies den 
Parteien schriftlich mit.
3 Die kantonale Ombudsperson ist nicht befugt, der Verwaltung Weisungen 
zu erteilen, Verfügungen zu erlassen oder Verfahren auszusetzen.

Art.  15 Empfehlung

1 Nach Abschluss des Mediationsverfahrens kann die  kantonale Ombuds-
person eine Empfehlung zuhanden der für das Dossier zuständigen Verwal-
tung abgeben.
2 Die  für  das  Dossier  zuständige  Verwaltung  bestimmt  die  aufgrund  der 
Empfehlung angezeigten Massnahmen.

Art.  16 Unentgeltlichkeit

1 Das Mediationsverfahren ist unentgeltlich.

Art.  17 Rechtsmittel

1 Die Handlungen der kantonalen Ombudsperson können nicht mittels Be-
schwerde angefochten werden.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Rechtserlass untersteht dem fakultativen Referendum. 1)

1) Frist für die Hinterlegung der 3'000 Unterschriften für das Referendum: …
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Der Staatsrat legt das Inkrafttreten fest.

Sitten, den

Der Präsident des Grossen Rates: Manfred Schmid
Der Chef des Parlamentsdienstes: Nicolas Sierro
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